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Vorwort der Robert Bosch Stiftung GmbH.
Community Health Nursing – warum?

Seit langem wird der demografische Wandel in Deutschland thematisiert
und auf die damit einhergehenden Herausforderungen aufmerksam ge-
macht. Die kommenden zehn Jahre werden entscheidend sein. Denn die
Babyboomer-Jahrgänge werden in den Ruhestand eintreten und erreichen
ein Alter, in dem sich viele, vor allem chronische Erkrankungen manifes-
tieren. In der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen sind laut Robert Koch-
Institut 76 % der Frauen und 68 % der Männer von zwei und mehr Erkran-
kungen betroffen. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung prognos-
tiziert einen Anstieg der Anzahl der Pflegebedürftigen von rund 2 Millio-
nen bis zum Jahr 2050.

Damit wird es zu erhöhten Anforderungen an das Gesundheitsversor-
gungssystem kommen. Den oft komplexen Bedarfen und der Kontinuität
in der Betreuung chronisch Kranker kommt dabei eine erhebliche Bedeu-
tung zu. Die Unterstützung der wachsenden Zahl älterer und alleinstehen-
der Menschen verstärkt ebenfalls eine koordinierte Verknüpfung von me-
dizinisch-pflegerischen Leistungen mit Aktivitäten des Quartiersmanage-
ments im kommunalen Lebensumfeld. Eine Antwort darauf ist eine gut
entwickelte Primärversorgung, die gesundheitsfördernde, präventive, kura-
tive, pflegerische, rehabilitative und palliative Maßnahmen umfasst und
die – einem gemeindenahen Ansatz folgend – eine multiprofessionelle
und integrative Versorgung so nahe wie möglich an den Wohnort und Ar-
beitsplatz der Menschen bringt.

Sie beinhaltet die akute Behandlung von Betroffenen mit punktuellen
Gesundheitsproblemen und die Langzeitversorgung chronisch kranker
Menschen.

In Deutschland gibt es seit einiger Zeit Bemühungen, die Primärversor-
gung zu stärken, den zunehmenden Mangel an Hausärzten in ländlichen
Regionen und unterversorgten Gebieten wie benachteiligten Stadtteilen
aufzufangen sowie die sektorale Trennung zwischen ambulanter und sta-
tionärer Versorgung zu überwinden. Das von der Robert Bosch Stiftung
geförderte Modell der Patientenorientierten Zentren zur Primär- und
Langzeitversorgung „PORT“ bahnt Wege in diese Richtung. Dem interna-
tional anerkannten Berufsprofil der „Community Health Nurse“ kommt
in den Zentren eine zentrale Rolle zu. Als konstitutiver Part eines multi-
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professionellen Teams gewährleistet sie Koordination und Kontinuität der
Patientenversorgung.

Aber auch außerhalb von Gesundheitszentren könnten „Community
Health Nurses“ tätig werden, zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit mit Tätigkeiten wie Screenings, Vorsorgeuntersuchungen und
Bedarfserhebungen. Die Erfahrung mit der Corona-Pandemie eröffnet di-
verse Einsatzmöglichkeiten und unterstreicht die zunehmende Bedeutung
und Bedarf an qualifiziertem Personal auch in diesem Bereich.

„Community Health Nurses“ können somit wesentliche Beiträge zu
einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung in Deutschland leisten. Ihr
erweitertes Aufgabenprofil bietet zudem attraktive Perspektiven für die be-
rufliche Weiterentwicklung in der Pflege.

 
Seit 2017 arbeitet die Robert Bosch Stiftung mit der Agnes-Karll-Gesell-
schaft in Kooperation mit dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe
- DBfK Bundesverband e.V. daran, das Berufsbild der „Community Health
Nurse“ in Deutschland einzuführen und zu verankern. Auf eine detaillier-
te Beschreibung des Profils folgte die Entwicklung der Curricula von Mas-
terstudiengängen, die mit Förderung der Robert Bosch Stiftung an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar, der Katholischen
Stiftungshochschule München und der Universität Witten-Herdecke ab
Wintersemester 2020/21 angeboten werden.

 
Wesentlich für die Verankerung der Rolle in der Berufspraxis ist es, sie im
Berufsrecht sowie Leistungs- und Leistungserbringungsrecht zu verorten
und die Wege aufzuzeigen, die schon heute genutzt werden können. Da-
rüber hinaus ist der Blick auf die Wege zu richten, die erforderlich sind,
um das Potenzial der „Community Health Nurse“ voll umfänglich zu er-
schließen. Das vorliegende Rechtsgutachten zeigt auf, wie dies gelingen
kann. Es soll diejenigen Verantwortlichen in Politik und Fachkreisen un-
terstützen, die den Mut haben, Veränderungen für eine zukunftsfähige Pri-
märversorgung einzuleiten.

 
Unser Dank geht an die Autoren dieses Fachbuchs sowie an die Agnes-
Karll-Gesellschaft und den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe -
DBfK Bundesverband e.V.

 

Robert Bosch Stiftung GmbH Dezember 2020

Vorwort der Robert Bosch Stiftung GmbH
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Vorwort der Agnes-Karll-Gesellschaft.
Pflege macht sich stark – in der Primärversorgung

Das international bewährte Konzept Community Health Nursing (CHN)
könnte auch in Deutschland wirkungsvoll die Gesundheitsversorgung si-
chern und verbessern. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe
(DBfK) setzt sich seit langem für die Professionalisierung der Pflege ein.
Besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung von Public Health-geprägten
Rollen in der Primärversorgung.

 
Hilfreich für das Verständnis von CHN ist ein Blick ins Ausland, wie z.B.
Skandinavien und Kanada: Speziell qualifizierte Pflegefachpersonen, Com-
munity Health Nurses, sind eigenverantwortlich in der Primärversorgung
tätig. Vor allem für Menschen mit chronischen Krankheiten und komple-
xen Gesundheitsproblemen ist Community Health Nursing sehr hilfreich.
Als Lotse/in und erste Ansprechpartner/in zu Gesundheit und Krankheit
übernehmen diese den Erstkontakt und ggfs. die weitere Behandlung. Sie
beraten, koordinieren, begleiten und befähigen. Pflegefachpersonen mit
diesem speziellen Profil können aber auch in Schulen als School Nurses
oder in Betrieben zur betrieblichen Gesundheitspflege eingesetzt werden.

 
Deutschland ist reif für dieses Konzept. Immer noch herrscht eine tradierte
und mittlerweile überholte Aufgabenverteilung vor, bei der der Arzt die
dominierende Rolle spielt. Der Schwerpunkt der Versorgung kranker
Menschen liegt bei der Akutbehandlung. Es fehlen jedoch sektorenüber-
greifende und gut erreichbare niedrigschwellige Versorgungsstrukturen
für Menschen mit komplexen Problemlagen. Das wären typische Einsatz-
felder für hochschulisch ausgebildete Pflegefachpersonen.

 
Allmählich beginnt auch in Deutschland ein Umdenken und es werden
neue Rollen- und Aufgabenverteilungen im Gesundheitswesen diskutiert.
Anzeichen dafür sind z.B.
 
– die Diskussionen im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP)

zur Aufgabenübertragung an Pflegefachpersonen;
– das Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes Anfang 2020, welches die

Ausbildung für Pflegefachpersonen grundlegend reformiert, die Spezia-
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lisierung durch eine hochschulische Pflegeausbildung fördert und zum
ersten Mal nur den Pflegefachberufen vorbehaltene Aufgaben be-
schreibt;

– die Erprobung neuer Versorgungsformen, gefördert durch Mittel des
Innovationsfonds, z.B. das Projekt FAMOUS – Fallbezogene Versor-
gung multimorbider Patientinnen und Patienten in der Hausarztpraxis
durch Advanced Practice Nurses (APN).
 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung einen Pakt für den Öffentlichen
Gesundheitsdienst (ÖGD) beschlossen: der ÖGD soll gestärkt werden, um
so einen nachhaltigen Beitrag zur Bevölkerungsgesundheit zu leisten.
Wünschenswert wäre es, den ÖGD wieder dahin zu führen, wo er ur-
sprünglich angesiedelt war, nämlich bei der Gesundheitsförderung und
Prävention. Auch dabei können Community Health Nurses eingesetzt
werden und Nutzen stiften, insbesondere durch Aktivitäten im Bereich
Public Health.

 
Immer noch aktuell sind die Empfehlungen des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2007, 2009, 2014):
Darin wird für eine neue Aufgabenverteilung im Gesundheitswesen, eine
stärkere Zusammenarbeit von ärztlichen und nicht-ärztlichen Gesund-
heitsberufen, den Aufbau von lokalen Gesundheitszentren und der stärke-
ren Einbeziehung der Pflegeberufe insbesondere zur Prävention von Pfle-
gebedürftigkeit plädiert.

 
Die Pflege steht dafür in den Startlöchern! Durch die zunehmende Profes-
sionalisierung der Pflegeberufe steigt der Anteil hochschulisch qualifizier-
ter Pflegefachpersonen. In den vergangenen Jahren sind Studienangebote
sowohl auf Bachelor- als auch auf Masterniveau entstanden. Die Agnes-
Karll-Gesellschaft im DBfK arbeitet eng mit drei Hochschulen zusammen,
um die Masterprogramme zu Community Health Nursing mit Leben zu
füllen. Das Angebot wird zunehmend angenommen und die Absolvent/
innen werden neue berufliche Rollen besetzen können, sei es in der Häus-
lichkeit, als School Nurse, in der stationären Langzeitpflege oder in der
sonstigen gesundheitlichen Versorgung.

 
Konzeptioneller Rahmen dafür ist das international etablierte „Advanced
Practice Nursing“ (APN). Eine Ausprägung von APN ist Community
Health Nursing. Um das volle Potenzial dieser Rolle zu nutzen, ist jedoch
eine Neujustierung der Aufgabenverteilung mit einer Erweiterung von Zu-

Vorwort der Agnes-Karll-Gesellschaft
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ständigkeiten der Pflegefachpersonen erforderlich. Um hier mehr Klarheit
und Handlungssicherheit für alle zu stiften hat die Robert Bosch Stiftung
das vorliegende Gutachten bei den Professoren Dr. Gerhard Igl und Dr.
Martin Burgi beauftragt. Es wird dazu beitragen, Handlungsfelder für Pfle-
geberufe weiter zu entwickeln und das Aufgabenprofil zu schärfen – für
hohe Versorgungsqualität und Sicherheit für die Menschen mit unter-
schiedlichsten Versorgungsbedarfen. Großer Dank gilt den Autoren sowie
der Robert Bosch Stiftung, die dieses Gutachten ermöglicht hat.

 

Agnes-Karll-Gesellschaft Dezember 2020

Vorwort der Agnes-Karll-Gesellschaft
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